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Vermögensschaden-Rechtsschutzversicherung
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 Spezialklauseln  
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Kundeninformation zu Ihrer Rechtsschutzversicherung
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

zum Abschluss Ihrer Rechtsschutzversicherung geben wir Ihnen folgende Erläuterungen:

1.  Versicherer

 Ihr Versicherer ist die Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-
Aktiengesellschaft

  Besuchsanschrift: Concordia 
   Rechtsschutz-Versicherungs-AG
   Karl-Wiechert-Allee 55
   30625 Hannover

  Postanschrift: 30621 Hannover

  Telefon: 0511/ 5701-1798
  Telefax: 0511/ 5701-3000
  Mail: rs@concordia.de

  Aufsichtsratsvorsitzender: Volker Stegmann

  Vorstand: Dr. Heiner Feldhaus, Vorsitzender
   Wolfgang Glaubitz, 
   Johannes Grale,
   Henning Mettler,
   Hans-Jürgen Schrader,
   Lothar See

  Rechtsform: Aktiengesellschaft
  Sitz der Gesellschaft: Hannover
  Handelsregister: Amtsgericht Hannover HRB 0556

  USt.-Id.-Nr.:  DE 115658106

2. Hauptgeschäftstätigkeit
 Die Hauptgeschäftstätigkeit der Concordia Rechtsschutz-Ver-    

sicherungs-AG ist der Betrieb der Rechtsschutzversicherung.

3. Zuständige Aufsichtsbehörde
 Postanschrift: Bundesanstalt für 
  Finanzdienstleistungsaufsicht
  Graurheindorfer Straße 108
  53117 Bonn

4. Wesentliche Merkmale der Versicherung (Vertragsbestimmun-
gen)

 Die wesentlichen Merkmale Ihres Versicherungsvertrages ent-
nehmen Sie bitte Ihrem Antrag, den vereinbarten Versicherungs-
bedingungen (VRB) mit den jeweils vereinbarten Klauseln sowie 
den Tarifbestimmungen.

 Für Ihren Rechtsschutzversicherungsvertrag gilt deutsches             
Recht.

5. Beitrag und Zahlungsweise
 Den Beitrag, den Sie für den Versicherungsschutz zu entrichten 

haben, fi nden Sie im Antrag. Dieser gilt für die vereinbarte Zahlungs-
weise und enthält die gesetzliche Versicherungsteuer Einzelheiten 
zur Zahlungsweise entnehmen Sie bitte dem Antrag oder dem 
Versicherungsschein.

 Erfüllungsort für Beitragszahlungen ist der Sitz der Hauptverwal-  
tung der Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesell-  
schaft.

6. Befristung und Gültigkeitsdauer
 Unser Angebot ist bis zur Einführung eines neues Tarifs bzw.          

Änderung der Versicherungsbedingungen (VRB) gültig, soweit auf 
dem Angebot nichts anderes vermerkt ist.

7. Vertragsabschluss, Vertragsbeginn und Widerrufsrecht
 Der Vertragsabschluss kommt dadurch zustande, dass wir Ihnen 

die Annahme Ihres gestellten Rechtsschutzantrages in Form einer 
schriftlichen Annahmeerklärung oder durch Übersendung des Ver-
sicherungsscheines bestätigen.

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Antrag genannten 
Zeitpunkt - frühestens jedoch bei Eingang des Antrages bei                  
der Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG -, sofern Sie              
den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlen. Der erste 
oder einmalige Beitrag wird zwei Wochen nach Zugang des Versi-
cherungsscheines fällig und ist dann unverzüglich zu zahlen.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Text form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, 
die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei nen 
Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 
Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertrags gesetzes in Verbindung 
mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspfl ichtenverordnung und 
diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: Concordia Rechtsschutz-
Versicherungs-AG, Karl-Wiechert-Allee 55, 30625 Hannover.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass 
der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es 
sich entsprechend der von Ihnen gewählten Zahlungsweise um 
einen Betrag in Höhe von 1/360 des Jahresbeitrags, 1/180 des 
Halbjahresbeitrags, 1/90 des Vierteljahresbeitrags oder 1/30 des 
Monatsbeitrags pro Tag; der von Ihnen zu zahlende Beitrag und 
die Zahlungsweise sind in dem Versicherungsantrag unter 
„Vertragslaufzeit“ oder unter „Gesamtbeitrag“ ausgewiesen. Die 
Erstattung zurückzu zahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der 
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat 
der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung
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8. 

9. Rechtsgrundlagen vor Abschluss des Vertrages
 Der Aufnahme von Vertragsbeziehungen zu Ihnen als Versiche-

rungsnehmer legen wir deutsches Recht zugrunde.

10. Gerichtsstand und Anzuwendendes Recht
 1. Klagen gegen den Versicherer
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den                   

Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungs-
nehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht ört-                
lich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer         
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Er-           
mangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort 
hat.

 2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer
  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Ge-
richt erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufent-   
halts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristi-  
sche Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach 
dem Sitz der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das 
gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene          
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschafts-
gesellschaft ist.

 3. Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
  Sind der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Versiche-

rungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung.

11. Vertragssprache
 Die Vertragssprache ist Deutsch. Dies gilt sowohl für den Abschluss 

als auch während der Laufzeit des Vertrages.

12. Beschwerden
 Unser wichtigstes Anliegen ist es, Ihnen als Kunde einen hervorra-

genden Service zu bieten. Aber auch wir sind nicht fehlerfrei und 
wollen diesen Service ständig weiter verbessern. Wenn Sie der 
Meinung sind, dass wir etwas falsch gemacht haben, rufen Sie ein-
fach uns oder Ihren zuständigen Ansprechpartner vor Ort an und 
schildern Sie Ihr Anliegen oder bitten Sie um unseren Rückruf. Wir 
werden uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

 Darüber hinaus ist unser Unternehmen Mitglied im Verein Ver-       
sicherungsombudsmann e.V. Sie können damit das kostenlose, 
außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. 
Den Ombudsmann erreichen Sie wie folgt:

  Versicherungsombudsmann e.V.,
  Postfach 080632, 10006 Berlin, 
  oder 
  Leipziger Str. 121, 10117 Berlin, 
  E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de;
  Telefon: 0800 3696000; Telefax: 0800 3699000
  (jeweils 0,20 € je Anruf aus dem Festnetz; 
  Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 0,42 € pro Minute
  bei Abrechnung im 60-Sekunden-Takt).
 Bei Beschwerden können Sie sich aber auch an die unter Ziffer 3. 

genannte Aufsichtsbehörde wenden. Hiervon unberührt bleibt            
für Sie selbstverständlich die Möglichkeit, den Rechtsweg zu be-
schreiten.

Abschließend noch ein wichtiger Hinweis:
Diese Kundeninformation soll Ihnen einen Überblick geben. Sie ist nicht 
abschließend. Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte den 
beiliegenden Unterlagen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für eine Rechtsschutzversicherung 
bei unserer Gesellschaft entscheiden und danken Ihnen schon jetzt für 
das Vertrauen, das Sie in uns setzen!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre
Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG

 
 

Vertragsdauer und Vertragsbeendigung
Ihr Vertrag gilt für die im Versicherungsantrag vereinbarte Ver-
tragsdauer. Er verlängert sich stillschweigend jeweils um ein 
weiteres Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate vor Vertrags-
ablauf dem Vertragspartner eine schriftliche Kündigung zuge-
gangen ist. Haben Sie Ihren Vertrag von vornherein mit einer 
Dauer von mehr als drei Jahren abgeschlossen, können Sie  ihn 
zum Schluss des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist kündigen.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Ihren Rechtsschutzvertrag
– nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Rahmen von § 19 

Abs. 1 bzw. Abs. 2 VRB 
 zu kündigen. Die genauen Kündigungsfristen hierzu entneh-

men Sie bitte den genannten Bestimmungen.
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§ 1 Gegenstand der Versicherung
(1) Der Versicherer erbringt für die notwendige gerichtliche Wahr-
nehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers 
oder des Versicherten erforderlichen Leistungen im vereinbarten 
Umfang (Rechtsschutz), wenn dieser aufgrund der in Europa oder 
in den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres gel-
tenden  gesetzlichen Haftpfl ichtbestimmungen wegen des Ersatzes 
von  Vermögensschäden gerichtlich in Anspruch genommen wird. 
Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen ist notwendig, wenn sie 
hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
(2) Vermögensschaden ist jeder Schaden, der weder Personen- 
schaden (Tö tung, Verletzung des Körpers oder Schädigung der 
Gesundheit von Menschen) noch Sachschaden (Beschädigung, 
Verderben, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen) ist 
und sich auch nicht aus solchen Schäden her leitet. Als Sachen 
gelten insbesondere auch Geld und geldwerte Zeichen.
(3) Versicherungsschutz wird dem Ver sicherungsnehmer gewährt 
in seiner Eigenschaft als
a) Aufsichtsrats- oder Beiratsmitglied,
b) Vorstandsmitglied,
c) Leiter oder
d) Geschäftsführer
einer juristischen Person des Privatrechtes, soweit deren Sitz in 
der Bundes republik Deutschland liegt. Die Eigenschaft, für die Ver-
sicherungsschutz gewährt wird, und die juristischen Personen, für 
die der Versicherungsnehmer tätig ist, sind im Versicherungsschein 
zu bezeichnen. Offene Handelsgesellschaften und Kommandit-           
gesellschaften werden juristischen Personen gleichgestellt. Versi-
cherungsschutz wird den ange gebenen Personen auch in Ihrer 
Eigenschaft als ehemalige Funktionsträger gewährt.

§ 2 Rechtsschutz für Dritte
(1) Der Versicherungsvertrag kann auch vom Versicherungsnehmer 
zugunsten des jeweiligen Inhabers einer bestimmten Stellung in 
dessen nach § 1 Absatz 3 versicherbarer Eigenschaft abgeschlos-
sen werden. Es können auch Vor stand, Aufsichtsrat oder Beirat 
beziehungsweise alle Leiter oder Geschäftsführer einer juristischen 
Person in einem Vertrag versichert werden.
(2) Bei einem Versicherungsvertrag gemäß Absatz 1 kann nur 
derjenige Versicherungsansprüche geltend machen, zu dessen 
Gunsten der  Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag ab-
geschlossen hat. Ist eine Personenmehr heit der Begünstigte, kann 
jedes Mitglied der Personenmehrheit Versicherungsansprüche  gel-
tend machen. Alle hinsichtlich des Versicherungsnehmers geltenden 
Bestimmungen sind sinngemäß für und wider den Begünstigten 
anzu wen den.

§ 3 Versicherungsumfang
(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen und trägt dabei
a) die gesetzliche Vergütung eines für den Versicherungsnehmer 

tätigen Rechtsanwaltes. Ist der Rechtsanwalt nicht am Ort des 
zuständigen Gerichtes wohnhaft oder nicht bei diesem Gericht 
zugelassen, trägt der Ver sicherer die gesetzliche Vergütung 
jedoch nur, soweit sie auch bei Tätigkeit eines am Ort des 
zuständigen Gerichtes wohnhaften oder bei diesem Ge richt 
zugelassenen Rechtsanwaltes entstanden wäre; der Versicherer 
trägt in Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
für die Erteilung eines mündlichen oder schriftlichen Rates oder 
einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebüh-
renpfl ichtigen Tätigkeit zusammenhängt und für die Ausarbei-   
tung eines Gutachtens keine der Höhe nach bestimmten Ge-    
bühr festsetzt, je Rechtsschutzfall eine Vergütung bis zu 
250,- E;������ 

b) die Vergütung aus einer Honorarver einbarung des Ver siche-
rungs neh mers mit einem für ihn tätigen Rechtsanwalt, soweit 
die gesetzliche Ver gütung, die ohne Honorarvereinbarung ent-
standen wäre, vom Versicherer im Rahmen von a) getragen 
werden müsste;

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen 
und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden, 
so wie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

d) die dem Gegner bei der Wahrnehmung seiner rechtlichen In-
teressen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer 
zu deren Er stattung verpfl ichtet ist;

e) die Kosten für ein vom Versicherungsnehmer eingeholtes Sach-
verständigengutachten, soweit der Versicherer sich zu deren 
Über nahme schriftlich bereit erklärt.

(2) Der Versicherer hat die Leistungen nach Absatz 1 zu erbringen, 
sobald der Versicherungsnehmer wegen der Kosten in Anspruch 
genommen wird.
(3) Der Versicherer trägt nicht
a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspfl icht über-

nommen hat;
b)  Kosten, die bei einer einverständlichen Erledigung entstanden 

sind, die nicht dem Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen 
entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende 
Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je 
Rechtsschutzfall im Sinne von § 14 VRB; ergeben sich aus 
einem Ereignis mehrere Rechtsschutzfälle, so ist der verein-
barte Betrag nur einmal zu zahlen;

d) Kosten der Zwangsvollstreckung für mehr als drei Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen je Vollstreckungstitel;

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die 
später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels 
eingeleitet werden;

f)  die Kosten einer negativen Feststellungsklage, eines Streitbei-
trittes oder einer Streitverkündigung des Versicherungsnehmers, 
es sei denn, daß der Versicherer sich zu deren Übernahme 
schriftlich bereit erklärt.

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpfl ichtet wäre, 
wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde, es 
sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass er den 
Dritten vergeblich schriftlich zur Zahlung aufgefordert hat;

h)  Kosten im Rahmen einer einverständlichen Regelung für For-
derungen, die selbst nicht streitig waren oder Kosten, die auf 
den nicht versicherten Teil von Rechtsschutzfällen entfallen.

(4) Für die Leistungen des Versicherers bildet die vereinbarte 
Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Rechtsschutzfall. 
Ist eine Per sonen mehr heit der Begünstigte, stehen jedem Mitglied 
der Personenmehrheit Leistungen des Versicherers bis zur verein-
barten Versicherungssumme zu. Diese Höchstgrenze gilt auch für 
alle  Leistungen auf grund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich 
und ursächlich zu sammen hän gen. Übersteigen die Kosten voraus-
sichtlich die Versicherungssumme, ist der Versicherer berechtigt, 
die Versicherungssumme unter Anrechnung der be reits geleisteten   
Beträge zu hinterlegen oder an den Versicherungs nehmer zu zahlen.
(5) Die Höchstleistung des Versicherers für alle in einem Kalen-
derjahr eintretenden Rechtsschutzfälle kann im Ver sicherungsschein 
auf die Versicherungssumme oder deren Vielfaches begrenzt wer-
den.

§ 4 Örtlicher Geltungsbereich
Versicherungsschutz wird gewährt für Rechtsschutzfälle, in denen  
Ansprüche gemäß § 1 Absatz 1 vor einem Gericht in Europa, in 

Versicherungsbedingungen
für den Vermögensschaden-Rechtsschutz der Aufsichtsräte, Beiräte, Vorstände, 

Unternehmensleiter und Geschäftsführer (VRB)
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einem außereuro päischen Anliegerstaat des Mittelmeeres, auf den 
Kanarischen Inseln, auf den Azoren oder auf Madeira gegen den  
Versicherungsnehmer geltend gemacht werden.
§ 5 Ausschlüsse
(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf die Abwehr von 
Haftpfl ichtansprüchen
a) wegen wissentlicher Pfl ichtverletzung oder vorsätzlicher Herbei-

führung ei nes Vermögensschadens;
b) die aufgrund Vertrages oder besonderer Zusage über den Umfang 

der gesetzlichen Haftpfl icht hinausgehen.
(2) Es besteht kein Versicherungsschutz für Rechtsschutzfälle des 
Versicherungsnehmers oder Begünstigten einer Personenmehrheit, 
wenn der Rechtsschutzfall dem Ver sicherer nicht binnen drei Jahren 
nach Beendigung des Ver sicherungsvertrages beziehungsweise nach 
Ausscheiden des Begünstigten aus dem Versicherungsvertrag gemel-
det wird. Diese Frist beträgt fünf Jahre, wenn Tod des Versicherungs-
nehmers beziehungsweise des Begünstigten oder Be rufsaufgabe aus 
Alters- oder Krankheitsgründen die Beendigung des Versi cherungs-
vertrages beziehungsweise das Ausscheiden des Begünstigten aus 
dem Versicherungsvertrage verursacht haben.

§ 6 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten                    
oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von                 
§ 7 Absatz 2 Ziffer 1 zahlt. Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt.

§ 7  Beitrag
A. Beitrag und Versicherungsteuer
(1) Beitragszahlung
Die Beiträge können je nach Vereinbarung durch Monats-, Viertel-           
jahres-, Halbjahres- oder Jahresbeiträge entrichtet werden. Die 
Versicherungsperiode umfasst bei Monatsbeiträgen einen Monat, bei 
Vierteljahresbeiträgen ein Vierteljahr, bei Halbjahresbeiträgen ein Halb-
jahr und bei Jahresbeiträgen ein Jahr. 
(2) Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die 
der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe 
zu entrichten hat.
B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ erster Beitrag 
(1) Fälligkeit der Zahlung 
Der erste Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach 
Zugang des Versicherungsscheines fällig. 
(2) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, 
sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis              
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht 
wurde. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
(3) Rücktritt
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag 
nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.
C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag 
(1) Fälligkeit der Zahlung 
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am 
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung 
gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der 
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
(2) Verzug
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspä-
tete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt,     
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-      
langen.
(3) Zahlungsaufforderung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine 
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. 
Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge 
des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach Absätzen 4 und 5 mit dem Fristablauf 
verbunden sind.

(4) Kein Versicherungsschutz
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch      
mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung 
kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung          
nach Absatz 3 darauf hingewiesen wurde.
(5) Kündigung
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer 
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der 
Vertrag fort. Für Rechtsschutzfälle, die zwischen dem in Absatz 4 ge-
nannten Zeitpunkt (Ablauf der Zahlungsfrist) und der Zahlung einge-  
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.
D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
(1) Rechtzeitige Zahlung
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag einge-
zogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten 
Einziehung nicht widerspricht. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh-   
mers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung              
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Text-
form abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 
(2) Beendigung des Lastschriftverfahrens
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Ver-
sicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat 
der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der 
Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.        
Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrages erst 
verpfl ichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert 
worden ist.
E. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit 
nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden 
hat.

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages
(1) Vertragsdauer
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit ab-
geschlossen.
(2) Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich        
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer 
eine Kündigung zugegangen ist.
(3) Vertragsbeendigung
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon 
zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres 
gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

§ 8a Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von                     
zwölf Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht       
aus ganzen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend 
verkürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten 
Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.

§ 9 Tätigkeitswechsel
(1) Beendet der Versicherungsnehmer die Tätigkeit, in deren Eigen-
schaft er versichert ist dadurch, daß er in der bisher versicherten 
oder einer anderen nach diesen Versicherungsbedingungen versicher-
baren Eigenschaft bei derselben oder bei einer anderen juristischen 
Person (§ 1 Absatz 3) tätig wird, bleibt der Versicherungsschutz 
unbeschadet der Regelung des § 10 bestehen. Die Beendigung der 
Tätigkeit und/oder die Aufnahme einer neuen Tätigkeit ist dem Ver-
sicherer innerhalb von zwei Monaten nach Eintritt des Umstandes 
anzuzeigen. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Versiche-
rungsschutz nur, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht 
ohne Verschulden oder leicht fahrlässig versäumt hat. Bei grob fahr-
lässigem Verstoß gegen diese Obliegenheiten ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
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des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass der Obliegenheitsverstoß 
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war.
(2) Auf eine Versicherung für Dritte (§ 2) ist diese Vorschrift nicht 
anwendbar.

§ 10 Änderung der für die Beitragsbemessung wesentlichen 
Umstände

(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem 
Tarif des Versicherers einen höheren als den vereinbarten Beitrag 
rechtfertigt, kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes an 
für die hierdurch entstandene höhere Gefahr den höheren Beitrag 
verlangen. Wird die höhere Gefahr nach dem Tarif des Versicherers 
auch gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen, kann der 
Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Erhöht 
sich der Beitrag wegen der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent 
oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.
(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem 
Tarif des Versicherers einen geringeren als den vereinbarten Beitrag 
rechtfertigt, kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes an 
nur noch den geringeren Beitrag verlangen. Zeigt der Versicherungs-
nehmer diesen Umstand dem Versicherer später als zwei Monate 
nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst von Eingang der An-
zeige an herabgesetzt.    
Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb des Ver-
sicherers maßgebenden Grundsätzen auch gegen einen höheren 
Beitrag nicht übernommen, kann der Versicherer innerhalb eines 
Monates von dem Zeitpunkt an, in welchem er von dem für die 
höhere Gefahr erheblichen Umstand Kenntnis erlangt hat, den Ver-
sicherungsvertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 
Monat kündigen.
(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines 
Monats nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberechnung 
erforderlichen Angaben zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pfl icht, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. Macht der Versicherungsnehmer 
bis zum Fristablauf diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder unterlässt 
er die erforderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der Versicherungs-
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in dem die An-
gaben dem Versicherer hätten zugehen müssen, so hat der Versi-
cherungsnehmer keinen Versicherungsschutz, es sei denn dem 
Versicherer war der Eintritt des Umstandes zu diesem Zeitpunkt 
bekannt. Beruht das Unterlassen der erforderlichen Angaben oder 
die unrichtige Angabe auf grober Fahrlässigkeit, kann der Versicherer 
den Umfangt des Versicherungsschutzes in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechendem  Verhältnis 
kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Ver-
sicherungsnehmer zu beweisen. Der Versicherungsnehmer hat 
gleichwohl Versicherungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen 
war und er nicht gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die erhöhte Gefahr weder für den 
Eintritt des Versicherungsfalls noch den Umfang der Leistung des 
Versicherers ursächlich war.
(4) Die vorstehenden Regelungen fi nden keine Anwendung, wenn 
sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen 
als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert 
sein soll.

§ 11 Wagniswegfall
Fällt eines von mehreren Wagnissen weg, beschränkt sich der Ver-
sicherungsschutz auf die verbleibenden Wagnisse. In diesem Fall 
steht der anteilige Beitrag für das weggefallene Wagnis dem Versi-
cherer bis zum Wagniswegfall zu. Zeigt der Versicherungsnehmer 
den Wagniswegfall später als  einen Monat nach dessen Eintritt dem 
Versicherer an, ge bührt ihm der anteilige Beitrag für das weggefal-
lene Wagnis bis zum Eingang der Anzeige.

§ 12 Anzeigen und Erklärungen
(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Ver-

sicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich-
nete Geschäftsstelle gerichtet werden.
(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung 
des Versicherungsnehmers.
(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Ge-
werbebetrieb abgeschlossen, fi nden bei einer Verlegung der gewerb-
lichen Niederlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechen-
de Anwendung.

§ 13 Zuständiges Gericht, Anzuwendendes Recht
(1) Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen   
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
(2)  Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben 
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Ver-
sicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zustän-
dige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versi-
cherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer 
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnergesellschaft ist.
(3) Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
Sind der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Versicherungs-
nehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nie-
derlassung.
(4) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 14 Eintritt des Rechtsschutzfalles
(1) Der Rechtsschutzfall gilt in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem 
der Ver sicherungsnehmer begonnen hat oder be gonnen haben soll, 
gegen vertragliche oder gesetzliche Rechtspfl ichten zu verstoßen, 
wodurch ein Vermögens schaden verursacht sein könnte.
(2) Bei mehreren Verstößen ist der erste adäquat ursächliche Verstoß 
maßgeblich, wenn die Verstöße auf gleicher oder gleichartiger Fehler-
quelle beruhen oder einen einheitlichen Vermögensschaden verursacht 
haben. Ein einheitlicher Vermögensschaden liegt vor, wenn jeder 
Verstoß für den Schaden in vollem Um fang adäquat ursächlich ist.

§ 15 Obliegenheiten nach dem Rechtsschutzfall
(1) Wird ein Haftpfl ichtanspruch der in § 1 bezeichneten Art gegen 
den Ver si cherungsnehmer gerichtlich geltend gemacht, hat dieser den 
Versicherer hiervon unverzüglich zu benachrichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpfl ichtet,
a) den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche 

Umstände des Versicherungsfalles zu unterrichten sowie Beweis-
mittel und Unter lagen anzugeben und auf Verlangen zur Verfügung 
zu stellen;

b) dem mit der Wahrnehmung seiner In teressen beauftragten Rechts-
anwalt Vollmacht zu erteilen sowie diesen voll ständig und wahr-
heitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten, ihm die Beweis-
mittel anzugeben, die mög li chen Auskünfte zu erteilen und die 
notwendigen Unterlagen zu be schaf fen;

c) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand des   
Verfahrens zu geben und gegebenenfalls die er forderlichen Maß-
nahmen zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes zu ergreifen;

d) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,
 aa) Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Versicherer 

abzustimmen, insbesondere vor der Erhebung und Abwehr 
von Klagen sowie vor der Einlegung von Rechtsmitteln die 
Zustimmung des Versicherers einzuholen;

 bb) für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) zu sorgen. Dies bedeutet, dass      
die Rechtsverfolgungskosten so gering wie möglich gehalten 
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werden sollen. Von mehreren möglichen Vorgehensweisen       
hat der Versicherungsnehmer die kostengünstigste zu wählen, 
indem er z.B. (Aufzählung nicht abschließend)

  –  nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel 
kostengünstiger mit einem Prozess erreicht werden kann 
(z.B.  Bündelung von Ansprüchen oder Inanspruchnahme 
von Gesamtschuldnern als Streitgenossen, Erweiterung 
einer Klage statt gesonderter Klageerhebung),

  –  auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in der aktuellen 
Situation nicht oder noch nicht notwendig sind,

  –  vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen ge-
richtlichen Verfahrens abwartet, das tatsächliche oder 
rechtliche Bedeutung für den beabsichtigten Rechtsstreit 
haben kann,

  –  vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche ein-    
klagt und die etwa nötige gerichtliche Geltendmachung der 
restlichen Ansprüche bis zur Rechtskraft der Entscheidung 
über die Teilansprüche zurückstellt,

  –  in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur 
Erhebung von Klagen oder zur Einlegung von Rechtsbehelfen 
zur Verfügung steht, dem Rechtsanwalt einen unbedingten 
Prozessauftrag zu erteilen, der auch vorgerichtliche 
Tätigkeiten mit umfasst.

 Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens 
Weisungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. Er   
hat den Rechtsanwalt entsprechend der Weisung zu beauf-     
tragen.

e) dem Versicherer unverzüglich alle ihm zugegangenen gerichtlichen 
und an waltlichen Kostenrechnungen vorzulegen.

(2) Wird eine der in Absatz 1 genannten Obliegenheiten vorsätzlich 
verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der 
vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat 
bei der Verletzung einer nach Eintritt des Rechtsschutzfalls beste-
henden Auskunft- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, 
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist 
der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

§ 16 Benennung und Beauftragung des Rechtsanwaltes
(1) Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, dem Versicherer einen 
Rechtsanwalt zu benennen, der seine Interessen wahr nehmen soll.     
Der Versicherungsnehmer kann jedoch auch verlangen, daß der 
Versicherer einen solchen Rechtsanwalt bestimmt. Der Versicherer             
muß  seinerseits einen Rechtsanwalt bestimmen, wenn der Versiche-
rungsnehmer keinen Rechtsanwalt benannt hat und die Beauftragung 
eines Rechtsanwaltes im In teresse des Versicherungsnehmers not-
wendig ist.
(2) Der Rechtsanwalt wird durch den Versicherer namens und im 
Auftrage des Versicherungsnehmers beauftragt.
(3) Beauftragt der Versicherungsnehmer selbst einen Rechtsanwalt, 
ist der Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei, wenn er 
nicht unverzüglich von dieser Beauftragung unterrichtet wird und 
gleichzeitig die Verpfl ichtungen gemäß § 15 Absatz 1 a) erfüllt werden. 
§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.
(4) Der Rechtsanwalt trägt dem Versicherungsnehmer gegenüber die 
Verantwortung für die Durchführung seines Auf trages. Der Versiche-
rer ist für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes nicht verantwortlich.

§ 17 Prüfung der Erfolgsaussichten
(1) Der Versicherer kann seine Leistungspfl icht verneinen, wenn er 
die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsneh-
mers nicht für notwendig hält (§ 1 Absatz 1 Satz 2). Verneint der 
Versicherer aus diesem Grunde seine Leistungspfl icht, hat er dies 
dem Ver sicherungsnehmer unter Angabe der Gründe unverzüglich 
schriftlich mitzu teilen.
(2) Hat der Versicherer seine Leistungspfl icht gemäß Absatz 1 verneint 
und stimmt der Versicherungsnehmer der Auf fassung des Versicherers 
nicht zu, kann der Versicherungsnehmer den für ihn tätigen oder noch 
zu beauftragenden Rechtsanwalt veranlassen, dem Ver sicherer ge-

genüber eine begründete Stellungnahme darüber abzugeben, ob die 
Wahrnehmung der rechtlichen In teressen des Versicherungsnehmers 
not wendig ist. Die Entscheidung des Rechtsanwaltes ist für beide 
Teile bindend, es sei denn, daß sie offenbar von der wirklichen Sach- 
oder Rechtslage erheblich abweicht. Stimmt der Rechtsanwalt der 
Auffassung des Versicherers zu, trägt der Versicherungsnehmer die 
Ver gütung für die Stellungnahme.
(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von 
mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsneh-
mer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die 
Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit 
dieser die Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt 
der Versicherungsnehmer dieser Verpfl ichtung nicht innerhalb der   
vom Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungs-           
schutz. Der Versicherer ist verpfl ichtet, den Ver sicherungsnehmer 
ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge 
hinzuweisen.

§ 18  Gesetzliche Verjährung
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versiche-
rer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung  bis zu 
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers 
dem Versicherten in Textform zugeht.

§ 19 Kündigung nach dem Rechtsschutzfall
(1) Lehnt der Versicherer nach Eintritt des Rechtsschutzfalles den 
Versicherungsschutz ab, obwohl er zur Leistung verpfl ichtet wäre,             
ist der Versicherungsnehmer berechtigt, den Versicherungsvertrag              
vorzeitig zu kündigen. Die Kündigung muss dem Versicherer                     
spätestens einen Monat nach Zugang der Ablehnung des Versiche-
rungsschutzes in Schriftform zugegangen sein. Kündigt der Versiche-
rungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang                
beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres wirksam                
wird. Das gleiche Recht hat der Versicherungsnehmer auch dann, wenn 
er für außergerichtliche Verfahren oder für gerichtliche Verfahren spä-
testens während der ersten Instanz erstmalig Versicherungsschutz 
begehrt und der Versicherer die Notwendigkeit der Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers verneint, der für den 
Versicherungsnehmer tätige Rechtsanwalt sie dagegen bejaht. Ist der 
Rechtsanwalt vom Versicherer benannt und verneint er die Notwendig-
keit der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen, kann der Versiche-
rungsnehmer gleichwohl kündigen, wenn er innerhalb eines Monates 
nach Kenntnis der ablehnenden Entscheidung des Rechtsanwaltes die 
Stellungnahme   eines weiteren Rechtsanwaltes beibringt, welcher die 
Notwendigkeit bejaht. 
(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspfl icht für mindestens zwei 
innerhalb von 12 Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der 
Versicherungsnehmer und der Versicherer innerhalb eines Monates 
nach Anerkennung der Leistungspfl icht für den zweiten und jeden wei-
teren innerhalb der 12 Monate eingetretenen Rechtsschutzfälle berech-
tigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen. Die Kündigung muss dem Ver-
tragspartner spätestens einen Monat nach Zugang der Anerkennung 
der Leistungspfl icht in Schriftform zugegangen sein. Kündigt der Versi-
cherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim 
Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, 
dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. Eine 
Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam.

§ 20 Abtretung, Erstattung von Kosten und Versicherungslei-
stungen

(1) Versicherungsansprüche können, solange sie nicht dem Grunde 
und der Höhe nach endgültig festgestellt sind, weder abgetreten noch 
verpfändet werden, es sei denn, daß sich der Versicherer hiermit 
schriftlich einverstanden erklärt.
(2) Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Erstattung von Beträ-
gen, die der Versicherer für ihn geleistet hat, gehen mit ihrer Entste-
hung auf den Ver sicherer über. Bereits an den Versicherungsnehmer 
zurückgezahlte Beträge sind dem Versicherer zu erstatten.
(3) Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer bei der Geltend-
machung  eines auf ihn übergegangenen Kostenerstattungsanspruches 
gegen einen Dritten zu unterstützen. Er hat ihm insbesondere auf 
Anforderung die zum Nachweis des Forderungsüberganges benötig-
ten Beweismittel auszuhändigen.
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Spezialklausel 18
Klausel zu § 1 VRB - gerichtliche Streitigkeiten aus Anstellungs-
verträgen (ohne Beschränkung auf Vermögensschäden)
Der Versicherungsschutz wird - ohne Beschränkung auf Vermögens-
schäden - ausgedehnt auf die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen aus dem der versicherten Funktion zugrunde liegenden 
Anstellungsvertrag.
Der Rechtsschutzfall gilt insoweit in dem Zeitpunkt als eingetreten, 
in dem der Versicherungsnehmer, der Gegner oder ein Dritter begon-
nen hat oder begonnen haben soll, gegen Rechtspfl ichten oder 
Rechtsvorschriften zu verstoßen. Bei mehreren Verstößen ist der 
erste adäquat ursächliche Verstoß maßgeblich, wobei tatsächliche 
oder behauptete Ver stöße, die länger als ein Jahr vor Beginn des 
Versicherungsvertrages für das be troffene Wagnis zurückliegen, für 
die Feststellung des Rechtsschutzfalles außer Betracht bleiben. Liegt 
der tatsächliche oder behauptete Verstoß gegen Rechtspfl ichten oder 
Rechtsvorschriften innerhalb von drei Monaten nach Versicherungs-
beginn oder löst eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor 
oder innerhalb von drei Monaten nach Versicherungsbeginn vorge-
nom men wird, den Rechtsschutzfall aus, besteht kein Versicherungs-
schutz.
Spezialklausel 48
Klausel zu § 1 VRB - Einschluß der außergerichtlichen Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen
Der Versicherungsschutz wird durch besondere Vereinbarung auf die 
notwen dige außergerichtliche Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen des Versicherungsnehmers ausgedehnt.

Spezialklauseln
Die folgenden Klauseln gelten nur, wenn sie besonders vereinbart worden sind und im Versicherungsschein aus-
drücklich genannt werden.

Spezialklausel 49
Klausel zu § 1 VRB - Streitigkeiten aus Anstellungs verträgen 
(ohne Beschränkung auf Vermögensschäden)
Der Versicherungsschutz wird - ohne Beschränkung auf Vermögens-
schäden - ausgedehnt auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
aus dem der versicherten Funktion zugrunde liegenden Anstellungs-
vertrag.
Der Rechtsschutzfall gilt insoweit in dem Zeitpunkt als eingetreten, 
in dem der Versicherungsnehmer, der Gegner oder ein Dritter be-
gonnen hat oder begonnen haben soll, gegen Rechtspfl ichten oder 
Rechtsvorschriften zu verstoßen. Bei mehreren Verstößen ist der 
erste adäquat ursächliche Verstoß maßgeblich, wobei tatsächliche 
oder behauptete Ver stöße, die länger als 1 Jahr vor Beginn des 
Versicherungsvertrages für das be troffene Wagnis zurückliegen, für 
die Feststellung des Rechtsschutzfalles außer Betracht bleiben.       
Liegt der tatsächliche oder behauptete Verstoß gegen Rechtspfl ich- 
ten oder Rechtsvorschriften innerhalb von 3 Monaten nach Versiche-
rungsbeginn oder löst eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, 
die vor oder innerhalb von 3 Monaten nach Versicherungsbe-                                   
ginn vorgenommen wird, den Rechtsschutzfall aus, besteht kein 
Versicherungsschutz.
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Allgemeine Tarifbestimmungen

Versicherungssumme
Sofern im Versicherungsantrag nichts anderes vereinbart ist, gilt            
Folgendes:

Die Versicherungssumme beträgt 500.000 E� je Rechtsschutzfall; darin 
eingeschlossen sind Kautionsdarlehen bis 100.000 E�. 

Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz gilt für Rechtsschutzfälle in aller Welt, wenn 
die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen in Europa, in den                 
Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln, den 
Azoren oder auf Madeira erfolgt und die gesetzliche Zuständigkeit           
der dortigen Gerichte und Behörden gegeben ist.

Vertragsdauer
Die Vertragsdauer beträgt 3 oder 5 Jahre. 

Wartezeit
Es gilt eine Wartezeit von 3 Monaten beim
- Rechtsschutz für den Anstellungsvertrag

Auf die Wartezeit wird nur dann verzichtet, wenn das Risiko ander-
weitig versichert war und im unmittelbaren Anschluss an die 
Vorversicherung übernommen wird.
Keine Wartezeit beim
- Vermögensschaden-Rechtsschutz

Selbstbeteiligung
Wird eine Selbstbeteiligung im Rechtsschutzfall vereinbart (§ 3 Ab-        
satz 3c), kommt sie bei mehreren Rechtschutzfällen aufgrund eines 
einzigen Ergebnisses nur einmal zur Anwendung.Vertragsgrundlagen
Versicherungsbedingungen für den Vermögensschaden-Rechtsschutz 
der Aufsichtsräte, Beiräte, Vorstände, Unternehmensleiter und Ge-
schäftsführer (VRB), Stand 01.10.2010, mit den jeweils vereinbarten 
Klauseln und Sonderbedingungen.


